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Neues helvetisches Tagblatr.
(Fortsetzung des schweizerischen Republikaners)

Herausgegehen von Escher und Ufteri Mitgl. der gesetzgeb. Räthe.

Wand I. N. I.XIX. Bern, 27. Aug. 1799. Ic>. Fruktid. ^11.

G e s e z g s b u n g.

Senat, 19. A u g u si.

(Fortsetzung.)
(Beschluß von Gcnhards Meinung.)

Die großen Cantone können darunter nicht lei-
den, denn sie haben die Majora nu großen Räch,
und beide Rathe müssen übereinstimmen, um einer
Sache die Gültigkeit zu geben. Der Senat hat
die Abänderungsvorschläge der Constitution; wie
bald würden die großen Cantone ihre Interessen
geltend machen, und sich noch mehr v'wgrögern,
bis sie die Oberherrschaft an sich gerssen baben
würden? Beispiele nöthigen uns, solchen Mög-
lichkeiten entgegenzuarbeiten. Thut Ihr das nicht.
BB. Repräsentanten., so werden bald die kleinen
Cantone von den großen abhängen; vergeblich wer-
der Ihr auf eine neue Einthei-ung Helvetiens drin-
S<n,. oder wenn Ihr auch dazu gelangen würdet,
so^vürbe diese Emtheilung noch mehr ungleich und
drückend seyn. Im Senat hatten die großen Can-
tone die Majora, im großen Rath auch, und eben
sv b'ei der Uroersammwng. Gesetzt aber auch, wir
wurden diese Resolution annehmen, sind wir denn
versichert daß sich age Wahlversammlungen dar-
nach richten werden Wie, wenn einige Cantone
sich an dieses'Gesetz nicht kehrten, sondern nach der
Constitution den Senat ergänzten, wer würde ent-
scheiden wir als Theil, oder der oberste Gerichts-
Hof? h r wie wir, nach der-Bevölkerung repräsen-
nrt sey» würde, wodurch einige Kantone keinen
^oerrichler hätten; stürzen wir uns also nicht vor-
sezlich m ein Chaos hinein, und geben uns dadurch
den Unruhen und Trennungen preist. Endlich be-
werke ich, daß wir zwar festsetzen sollen, wie der
Austeilt und die Wahlen bei den nächsten Unver-
lammluiigen vor sich geben sollen, aber ausgetreten
lou es nicht werden, bis die Wahlversammlungen
m ganz Hclretien gehalten werden können; denn
ver Austritt sezt die Möglichkeit zu wählen zum
^lssaus. Ueberdas liesse sich berathen, ob es sich
mcht thun liesse, die Wahlen zu suspendiren, bis

die neue Emtheilung von Helvetic» gemacht, und di«
Constitution verändert seyn wird, wo alsdann die
sämtlichen Wahlen dem Volk aufs neue heimgestellt
werden könnten; unterdessen verwerfe ich diese Re-
solution.

Bay: Nach meiner Ueberzeugung könnten dis
gesezsebenden Räthe und alle Authorîtàteu der Res
publjk dem Volke keinen stärkern Beweis ihres Pas
tnotivmus geben, als wenn sie samt und sonders
alle ihre Stellen in die Hände des Volks zurükgä-
den; ich für mich erkläre, daß, obgleich mir als
Exdirektor die Constitution permanenten Siz im Se-
ngte zusichert, ich darauf gerne Verzicht thun will.

Zaslin vertheidigt das Gutachten der Miuo-
tät; er glaubt, es müsse und sey immer Grundsa;
gewesen, daß die Repräsentation in beiden Räthen
gleich's Verhältniß beobachten soll.

Barras erwiedert, die Constitution habe offen-
bar kein gleiches Verhältniß zwischen der Repräsen-
tat-'on in beiden Räthen haben wollen, weil sie den
Exbiecktoren im Senat Siz giebt.

S ch waller: So lang keine gesezliche Constitué
tîons - Veränderung vom souveränen Volk angenom-
men ist, dürfen weder wir, noch eine andere Gewalt,
kein Haarbreit abweichen; es ist also um so auffallen-
der für einen. Beamten, der allein der Diener des
souveränen Volks seyn soll, solang er an seinem
ihm angewiesenen Plaz ist, daß er von Veränderung
ja gar von einer Verletzung spricht, die der Sou-
verànitàk und dem wahren Willen des Volks wi-
verspricht; daß er um einen einzigen Tag länger in
seiner Stelle zu bleiben trachtete, die gesezwidrig
ist, daß^cr, (kaum sollte es über die Lippen eines
wahren Republikaners dringen) sich mit List in ei-
ner Gattung Permanenz beizubehalten sucht.

BB. Senatoren! Flattiren wir uns nicht,
bergen wir uns nicht, daß wir bis dahin als Neu-

Z linge in der Regierungskunst das Zutrauen des Volks
si haben, nein, wir haben es nicht und werden es
ß noch lange nicht haben; wir werden aber mit derlei
à Debatten den billigen Hag auf uns ziehen
h werden der ganzen Welt zeigen, baß Personal,
Z Canton und Local - Interesse uns das Wohl des



f 266

Kanzen Volks vergeßlich macht; ich kenne nur in
sofern Cantone, als ihre Population stark ist, es
braucht keine, anders als wegen der Verwaltung
der Nationalgüter; so undeutlich unsere jetzige Con-
siitution seyn mag, so kann sich doch kein vernünf-
tiger Mensch bergen, daß der z6. §. welcher von
dem Senat und dem großen Rath redet, und nur
einen § ausmacht, auf beide Räthe anwendbar sey,
daß keine Ungleichheit statt haben kann; daß also
das Gesez auch dem Senat zu bestimmen habe, wie
viele Abgeordnete jeder Canton nach seiner Bevvlke-
rung zuÜefern habe; also ist die Resolution consiitu-
tionsmäßig, und was das Schönste ist, gerecht; und
die müssen wir annehmen; wir sehen alle ein, daß
noch mehrere Gesetze auf die nächsten klrversamm-
jungen müssen gemacht werden; jede Vcrzögerung
ist eine schwere Sünde, die wir weder vor Gott
noch dem Volke verantworten können.

Laßt uns wahre Patrioten seyn, auch wenn das
unsrige dabei leiden sollte, lassen wir keine Regier--
sucht blicken, sobald dieses Lasier in unsere Mitte
«rittet, so ist die Republik zu Grunde, sobald wir
aller Vernunft zuwider, der Constitution eine falsche
Auslegung zu geben suchen, ist Willkühr, sobald
dieses statt hat, so ist Anarchie, und dadurch die
Republik verlohren.

Was wird bei den nächsten Urversammlungen
entstehen, die, Gott gebe es! durch die siegenden
Franken, welche für unsere Freiheit bluten, allge-
mein können gehalten werden? Wird das Volk
nicht wissen wollen, warum es dieß Jahr kein
Glied im Senat zu erwählen habe? Wird es nicht
wissen wollen, warum Ihr nicht anstretet? Ja
Bürger, die große Anzahl Bürger aus dem Can-
ton Bern, Le man, Zürich :c. schreien laut,
ich sage es Euch, und mit Grund schreien sie, daß
ihre Wahl eingeschränkt ist; mit Grund klagen sie,

daß sie Repräsentanten bezahlen müßen,die die Volks-
souveränität verletzen, und Eingriffe m die Volks-
wählen machen. Helvetien, nicht die Zahl der rg
Cantone, sondern deine aktive Bürger sind deine
Stärke. Also weg mit der Kleinlichkeit, und setzen

wir wahre Grundsätze; dann werden wir glüklich
Ansir Ziel erreichen.

Pfiffer : Ich stimme der Minorität der
Commission bei. Die Constitution hat den Zeitpunkt
für die Haltung der Primarversammlungen aus-
drüklich fesigesezk. Diesen Zeitpunkt dürfen wir auf j
kein? Weise unter keinem Vorwand abändern. Nur
pbysische, nur absolute Unmöglichkeit kann die Hal-
tung der Primarversammlungen hindern. Dieß ist
der Fall mit.den von dem Feinde beseZten Canto-

vetiens vom Feinde, hinausgeftzt werden. In Ab-
ficht der Cantone aber, die vom Feinde frei sind,
muß der Constitution Folge geleistet werden. ES
ist N! er unsere Gewalt, hierin die mindeste Abä-i-
deruug vorzunehmen; denn all unsere Gewalt ruht
innert den Schranken der Constitution. Das Volk
versammelt sich in dem constitution?llen Zeitpunkt
von rechtswegen; wir können es daran nicht hm-
dem; es wäre berechtigt, Widerstand einem von
uns emanireuden inconstitutionellen Gesetz entgegen
zu setzen. Die Gewalten aller Beamtenund ch»
der Senatoren, die öurchs Loos heraustreten,
hören in dem von der Constitution festgesessen Zeit-
punkt in Absicht aller Cantone auf, wo die Wieder«

erwählung möglich ist. Uebrigens ist es wesentlich
für die Garantie der Constitution; uns liegt die

heilige Pflicht ob sie vor aller Verletzung zu be-

wahren, auf keine Weise zuzugeben, "daß unter

irgend einem Vorwande, ausser der absoluten Un-

Möglichkeit, das Volk in der Ausübung feiner So»-
veränilätsrechte gehemmt werde, und die Gese-ge-
der auf unbestimmte Zeit sich gegen die ausdrukli-
ehe Vorschrift der Constitution als permanent er-

klaren. Ich nehme also den Beschluß an.

Den Einwurf von Barras finde ich ungegründet;
das Verhältniß der «Bevölkerung ist das Princip aller

Stellvertretung.

Muret findet beide in dem Beschluß enthalten«

Grundsätze in der Constitution gegründet: er begmn
nicht, wie mau darüber ungleicher Meinung seyn

kaun. Wir haben auf keinen Fall das Recht, um

fern Austritt zu verweigern oder zu suspends-' s»

ist schon die Discussion dieser Frage un Emgckff m oss

Volkssonverainität. Kaum mag ich des Ewwurses

gedenken: man wisse nicht welche Zurechnung
von der Constitution gemeint sey: wo wäre oa,

die republikanische Zeitrechnung vorhanden, »

würden nicht gerade die, die.diesen ktî.ssch CMwu

nun machen, sich die ersten mit der grossen ^
keit widersezt haben, wenn man jemals an me

der christlichen die republikanische Zurechnung h «

bringen wollen Ich komme auf den 2lcn Gi-m > -

der Wiederersetzung; diese kann nur aus -me '

Gleichheit angemessene oder ihr zuwweräss-f
Weise geschehen. - Was ist eine eine und u-tM
bare representative Republik? — eine Rcpul!m
ren Bürger alle gleiche Flechte Zeniesen S-« ^
prcsentirt sind. Was sind Cantone? Abthe- A
für Erleichterung der richterlichen und Dnwa.n v-

geschäfte. Die Kantone eMiren nicht 'A «Ü„,q

waren, durch Interessen, Sitten und
u verschieden. Nur fei ne Nation, d.e ^
A tungs -, richterlichen und Wahloperatwncn ->

-,
wendig bis auf den Zeitpunkt der Räumung Hel- s Zecheiit, ist vorhanden; Diese mausn zon
nen. Hier müßen die Primarversammlungen noch-
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sentirt werden? si-S b»;u müssen es alle ihre Theile
in gleichem Verhältnisse seyn.

Der Redner wird durch die Ankunft einer Bot-
schaft des Direktoriums unterbrochen.

Dasselbe theilt den Bericht des Unterstatthal-
ters von Brugg über den Nükzug der Kaiser!,'-
chen aus dasiger Gegend mit. Diese Nachricht wird
unter Freudenbezeugungen angehört.

Murer fahrt fort:
Die großen Cantons müssen somit nothwendig

«ine größere Zahl Repräsentanten haben als die
kleinen; das Gegentheil wäre die schreiendste singe-
rechtigkeit — und hieße in der That keine Repràsen-
tar-on wollen. Neben diesen großen Grundsätzen,
sind die gemachten Einwürfe elend, kleinlicht und
unwürdig der Repräsentanten eines freien Volkes.
Der Art. der Constitution, den man so sonderbar
auslegt, spricht vom gesezgebenden Corps und
durchaus nicht von einem Rathe allein, und mit
welcher Stirne wagt es dann ein Mitglied zu sagen,
nur verächtliche Menschen könnten eine andere als
jene gezwungne und unvernünftige Auslegung ihn!
geben? Man hat von der Gefahr gesprochen, die
sich dabei fände, gegenwärtig die Urvcrsammlungen
jusammenkommen zu lassen; diese Gefahr ist chimä-
risch und unzegründet, aber groß und gewiß wäre
die Gefahr, diese UrVersammlungen, welche die
Constitution vorschreibt, verhindern und nicht M
sammen kommen lassen zu wollen. Sie sollten, sagt
man, nicht zusammen treten können, weil ein Theil
des helvetischen Grbiekes noch vom Feinde besezt ist:
als ob das ihren Zusammentritt in den freien Can-
tonen hindern könnte; als ob es von dem Feinde,
Vereinige GemeindenHelvetiens— Monate, vielleicht
Jahre in seiner Gewalt behielte, abhängen könnte, uns
sere Verfassung zu lahmen. Die gegenwärtige Ne-
solution ist von oer größten Wichtigkeit; das Heil
deS Vaterlands kann vielleicht von ihr abhängen.
Entfernen wir doch alle Ideen von Vorrechten,
deren Niemand haben will, und sehen wir uns,
wie wir es sind, als Repräsentanten der helveri-
scheu Nation an. Ich stimme zur Annahme.

Die Discussion wird unterbrochen, und das Di-
rektorium theilt neue Berichte von dem Vordringen
der fränkischen Waffen aus dem Hauptquartier von

- «nederlenz mit.
Die Discussion wird fortgesezt.
Meyer v. Arb. hält dafür, gleiche Repräsen-

tation könne nur durch vorhergegangene neue und
gleiche Eintheilung von Helvetic,, erhalten werden.

^ Der vierte Theil des Senats muß allerdings in
diesem Jahr austreten; aber die Frage ist: nach
weichem Verhaftn iß die Ersetzung von den Canto-
>wn geschehen soll. — Könnte nicht durch zahlrei-
chen Eintritt von Repräsentanten der großen Can-

tone die neue Eintheilung aufgeschoben oder gehin-
dert werden: man findet in den großen Cantonen
noch so gut, wie in den kleinen, CaMonsgeist. Er
will also den Austritt eines Viertheils vom Senat
anerkennen; — wenn man dann nur die großen ihre
abtretenden Mitglieder ersetzen liesse, nicht aber die
kleinen, so würde er auf diese Art auch zur Wich
derbesetzung stimmen. (Die Fortsetzung folgt.)

Litteratur.
Der Meßkatalogus von der Ostermesse 4799.

(Seit Z bis 6 Monaten ist Helvetica von Deutsch-
land und von deutscher Litteratur so gut wie über-
all getrennt — selbst deutsche Zeitungen kommen
noch immer nur gleichsam als Contrebande zu uns,
indem Militär - und Civilbehörden in die Wette,
uns dieselben abzuschneiden, bemüht waren. Wir
glauben daher manchem Freunde der Wissenschaft
ten einen kleinen Dienst durch Aufnahme der nach-
folgenden, aus der allgemeinen Zeitung ent-
lehnten Uebersicht des Leipziger Ostenueßkaralogs zu
erweisen.

Das diesmalige Meßverzeichniß ist troz einem sei-
ner seligen Vorgänger dick und aufgedunsen, einSym-
ptom, das um so mehr Erstaunen erregen muß, da
ihm eine grosse Portion seiner überfiüßigen Säfte in
einen, neugebohrnen Nebcnkatalog für kleine Schrift
ten und Dissertationen diesmal noch besonders abge-
zapft worden ist. Aber auch nach dieser aewig nicht
zu mißbilligenden Paracentesis, ist die Wassersucht die-
ses aufgeschwollenen Bücherkörpers noch immer ent-
schieden. Man kann Seilen darinn lesen, ohne ein
Buch zu finden, durch welches irgend etwas Wis-
senswürdiges auch nur eine Berichtigung oder neue
Anficht erhalten zu haben schiene. Uibrigms ist eine
allgemeine Tendenz darin unverkennbar und, als ein
klares Zeichen unserer Zeit, überall leserlich. Ton
des Zeitalters, dringendes Bedürfniß, Beispiel nnse-
rer transrhenanischcn Nachbarn, Spekulation und
Finanz treiben lind reizen von allen Seiten zum Prak-
tischen und unmittelbar Nüzlichen. Daher fanden
sich vielleicht noch in keinem Verzeichnisse so viele
Anweisungen und Versuche, die Naturwissenschaften,
die Kameraiistik und Mathematik aufs gemeine Leben
anzuwenden, und sie in möglichst kleinen Portionen
— fast ein Drittel aller verzeichneten Bücher erscheint
Hefteweis oder in Jonrnalform — unter alle Stau-
de zu vertheilen. Sehr willkommen und tröstlich wä-
re dies Zeichen, wenn es als ein Merkmal betrachtet
werden könnte, daß der Verstand der Nation aus dem
Zauberlande der Fee Morgana und den Nebclrcgft-
neu unfruchtbarer, transzendentaler Spekulation auf
das Eine, was noth ist, begriffen und geübt wep-
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